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schwerpunk LS

Entwicklung des Frauenantei1 s im Lehrberuf

Femini sierung des
1 ehrerberufsaufgrund gescheiterter

Professionalisierung?

Von Alexandra Bloch

Der Beitrag skizziert am Beispiel des Kantons Zürich1
aus historischer Perspektive den Prozess der Feminisierung

des Lehrerberufes. Er zeigt auf, dass es sich um

eine späte und nur langsam in Gang gekommene Entwicklung

handelt, die sich durch eine Angleichung der Frauen

an männliche Normen auszeichnet und die
geschlechtertypische Arbeitsteilung reproduziert.

Lehrerin, vor allem Primarlehrerin, gilt
als typischer Frauenberuf. Die Feminisierung

des Berufs lässt sich aber als

historischer Prozess herausarbeiten: Was

heute oft einer quasi «natürlichen»

weiblichen Anlage oder Begabung
zugeschrieben wird, nämlich die erste schulische

Unterweisung und Erziehung
kleiner Kinder, galt vor 150 Jahren

zumindest im Kanton Zürich als rein männliche

Angelegenheit. Im Folgenden soll

der Frage nachgegangen werden, ob ein

Zusammenhang besteht zwischen der

geschlechtsspezifischen Rekrutierung
der Berufsangehörigen und den Veränderungen

des beruflichen Status. Dieser

wurde nämlich 1872 deutlich begrenzt,

indem die Zürcher Bevölkerung in einer

Volksabstimmung die Akademisierung
der Volksschullehrer/innenbildung
verwarf. Damit kam auch der seit 1832

forciert wirksame Professionalisierungs-

prozess - langjährige, tendenziell
akademische Ausbildung nachweisbar durch

Diplome und Berechtigungsscheine,
Autonomie bei Berufsausübung,

Berufsorganisation, Monopol beim Angebot
gesellschaftlich relevanter Güter (z.B.

Bildung), berufliche Subkultur1 - mehr

oder weniger zum Stillstand. Handelt es

sich nun um einen zeitlichen Zufall, dass

1874 die ersten Frauen ins Lehrerseminar

Kiisnacht aufgenommen wurden?

Oder kann ein kausaler Zusammenhang

hergestellt werden zwischen einer
intellektuell wenig(er) anspruchsvollen

Ausbildung und ihrer «Frauentauglichkeit»?
Sind Umfang, Qualität und vor allem

Akademisierung des benötigten beruflichen

Wissens für den Frauenanteil in

diesem Beruf ausschlaggebend?

Zuerst ein Blick auf die statistische

Entwicklung. Im Bereich des öffentlichen

und staatlichen Schulwesens der

Schweiz waren 1873 43% aller Lehrkräfte

Frauen.3 Allerdings waren 62,5% aller

Schweizer Lehrerinnen in Kindergärten
und Arbeitsschulen tätig. Der Anteil an

Lehrerinnen unter den Lehrkräften der

Primarschulen variierte kantonal von

74,3% in Obwalden über 31,2% in Bern

bis zu 0,9% in Baselland. Zürich mit
einem Prozentsatz von 1,3 an weiblichen

Primarlehrkräften rangierte ganz am

Schluss.4 Bis zur Jahrhundertwende

blieb er unter 10%, 1910 betrug er 18%,

1920 23%. Erst 1965 überschritt der Anteil

an Primarlehrerinnen im Kanton

Zürich die Hürde von 50%. 1995 betrug

er 65%.5

Es erstaunt, dass im Kanton Zürich, der

sowohl im kantonalen wie im internationalen

Vergleich beim Aufbau und der

Förderung seines Schulwesens sicherlich

eine fortschrittliche bis führende

Haltung einnahm, die Frauen so deutlich

untervertreten waren. Da aber im Kanton

Zürich Faktoren wie die Präsenz reli¬

giöser Orden (Zentralschweiz) oder die

Kombination von Handarbeits- mit Lese-

und Schreibunterricht (Bern), welche

den Einsatz von Lehrerinnen begünstigten,

nicht vorhanden waren, liegt es nahe

anzunehmen, dass die Unterrepräsentanz

von Fräuen gerade mit dem straff

staatlich und mit der Regeneration von

Grund auf durch- und neu organisierten
Schulwesen zusammenhängt, in
welchem dem Ausbau der Lehrer/innenbil-

dung und damit der Professionalisierung
des Berufes eine bedeutende
Schrittmacherfunktion zukam und zugemessen
wurde.

Das Eindringen von Frauen in den Beruf

der Zürcher Volksschullehrer
Bis zum Beginn der 1870er-Jahre gab es

bis auf die Stadt Zürich (Lehrerinnen an

Mädchenelementarklassen und Fachlehrerinnen

an der Sekundärschule) im

Kanton Zürich keine im Staatsdienst

angestellten Lehrerinnen.6 1870 wurde auf

private Initiative in Winterthur eine

Lehrerinnenausbildungsstätte geschaffen.7

1872 beschloss der Regierungsrat

auf Anfrage der Winterthurer Behörden

die Wählbarkeit von Lehrerinnen auf

kantonalzürcherische, d.h. staatliche und

nicht nur städtische Lehrerstellen, sofern

sie die Primarlehrerpriifung vollständig
bestünden." Im Frühling 1873 erhielten

in Winterthur auf der Grundlage einer
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schwerpunk J

vom Stadtschulrat abgenommenen
Prüfung sechs Frauen, die daraufhin als

Erzieherinnen oder Anstaltslehrerinnen im

Ausland arbeiteten, Abgangszeugnisse

(keine Patente!) der Höheren Töchterschule.

Am Seminar Küsnacht wurden

ein Jahr später, im Frühjahr 1874, sechs

Schülerinnen der YVinterthurer Töchterschule

patentiert.9 Zum gleichen

Zeitpunkt aber, ab dem Frühling 1874,

wurden auf Veranlassung des

Erziehungsrates Lehramtskandidatinnen ins

Seminar Küsnacht aufgenommen und

zusammen mit den männlichen Schülern

unterrichtet.'" Der staatliche

Ausbildungsweg stand nun offen. Er wurde

1875 und 1876 ergänzt durch die Schaffung

von Seminarabteiiungen an den

höheren Töchterschulen von Winterthur

und Zürich.

Die Schweizerische Lehrerzeitung

(SLZ) prophezeite 1876 etwas, wie sich

zeigen sollte, vorschnell das Ende der

Koedukation in Küsnacht." Stattdessen

wurde 1880 das Lehrerinnenseminar in

Winterthur aufgehoben: Der im Zuge
des Kulturkampfes verstärkten Konkurrenz

durch das Seminar Küsnacht

vermochte es nicht standzuhalten.1' Die für
diese Zeit absolut unübliche Koedukation

in einer staatlichen Lehrer/innenbil-

dungsanstalt erhielt die Unterstützung
durch den Staat: So hielt der

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 1875

fest: «Das Zusammenleben von Zöglingen

beider Geschlechter in der Anstalt

zeigte keinerlei Nachtheile; der Ernst

der Arbeit und die Prosa des täglichen
Verkehrs boten das Gegengewicht gegen

Träumereien oder Ausschreitungen, und

hatten eine sittigende Wirkung, so dass

die Direktion es bedauern würde, wenn
die Errichtung der weiblichen Seminari-

en zur Folge hätte, dass das Seminar in

Küsnacht seine weiblichen Zöglinge
verlöre.»13 Insbesondere Heinrich Wettstein,

Seminardirektor in Küsnacht von

1875-1895 und entschiedener Befürworter

von Lehrerinnen an öffentlichen

Schulen, setzte sich für eine gesicherte

Qualität auch der wissenschaftlichen

Ausbildung der Lehrerinnen ein und

wollte die Volksschule nicht den umstrittenen

«Lehrschwestern» überlassen.14

Merkmale des Berufszugangs

Der Einbezug von Frauen in die staatliche

und bisher rein männergeprägte
Ausbildung sicherte zum einen den beruflichen

Status und eine staatskonforme

religiöse Haltung der Kiisnachter
Absolventinnen und zum anderen den Status

der Profession, weil der Einbezug mit

keinerlei Zugeständnissen oder Veränderungen

(z.B. Handarbeiten) in fachlicher

und qualitativer Hinsicht verbunden

war. Die Zürcher Politik der grundsätzlichen

Gleichstellung verdeutlicht der Be-

schluss des Regierungsrates 1875, mit

dem er den Erziehungsrat ermächtigte,

«Lehrerinnen nach vorschriftsmässiger

Prüfung zur Wählbarkeit für Primarschulen

zu patentieren unter Vorbehalt künftiger

gesetzlicher Bestimmungen betreffend

die Stellung der Lehrerinnen.»15

Besondere Gesetzesbestimmungen (wie

Zölibatsgesetze) wurden aber nie erlassen.

1877 hielt der Regierungsrat die

Verhältnisse für keineswegs besorgniserregend,

da die Absolventinnen von

Winterthur und Küsnacht so gut wie die

männlichen Zöglinge seien und er es

überhaupt bedauernswert fände, wenn

«wir dazu kommen müssten, je nach den

Anforderungen, die man bei den

Fähigkeitsprüfungen stellt, zwei Kategorien

von Lehrkräften aufzustellen, eine bessere

mit voller, eine weniger gute mit
geringerer Besoldung.»16 Nach der Abstimmung

über ein neues Besoldungsgesetz

von 1912, in welcher das Volk einer

Besoldungserhöhung zustimmte, notierte

die SLZ: «Nirgends sonst ist die

Gleichstellung (Besoldung) der Lehrerin und

des Lehrers gesetzlich so anerkannt wie

im Kanton Zürich.»17

Auch die zeitgenössischen Diskurse

drücken Wohlwollen aus. Die Schweizerische

Gemeinnützige Gesellschaft

(SGG) beschäftigte sich 1873, die

Zürcher Schulsynode 1875 mit der

Lehrerinnenfrage.18 Allerdings: die Lehrtätigkeit

von Frauen hatte innerhalb bestimmter

Schranken zu bleiben. «Das Weibe ist»,

nach Spyri, dem Präsidenten der SGG,

«zum Lehrberuf nur ausnahmsweise und

nur durch Unterdrückung seiner eigentlichen

Bestimmung geeignet.»19 Er sah

den Wirkungsbereich von Frauen

aufgrund ihrer geistigen und emotionellen

Disposition (geringere Körperkräfte und

Stimmvolumina) vor allem an unteren
Klassen mit höchstens 40 Schüler/innen.

Gemäss der These «Je methodischer, je

begrifflicher der Unterricht, desto mehr

tritt die männliche Arbeit in den Vordergrund»

verortete er den Arbeitsbereich

von Lehrerinnen im Bereich der

Elementarstufe, d.h. mit Kindern bis ins

Alter von 9 bis 10 Jahren.70 Bei einer Heirat

hatten die Lehrerinnen selbstverständlich

vom Berufe zurückzutreten.21

Wenn die Lehrerinnen sich nach diesen

Vorgaben richteten, wurden sie sowohl

im Berufsleben wie auch in der

Berufsorganisation - 1878 wurden alle Lehrerinnen

mit zürcherischem Patent in die

Schulsynode mit gleichen Rechten

aufgenommen - durchaus akzeptiert. Allerdings

herrsehten auch hier dann die

zeitgenössischen gesellschaftlichen Regeln,

d.h. eine aktive Beteiligung war z.B. im

Schweizerischen Lehrerverein (SLV)

unüblich. Emma Graf, langjährige
Präsidentin des Schweizerischen
Lehrerinnenvereins (SLiV), schrieb dazu 1914:

«Da sassen wir in den Konferenzen und

Synoden und strickten. Wir regten ohn'

End die fleissigen Hände, aber unsere

Köpfe und unsere Hände ruhten. Das

Weib redete noch nicht in der Gemeinde

der Korinther, sondern liess diese allein

beraten, beschliessen und bestimmen.»

Durch den 1898 gegründeten SLiV hätten

die Lehrerinnen gelernt, selber zu

denken und zu reden, was sie mit der

Zeit befähigte, auch in Versammlungen
des SLV ihre Meinung zu vertreten.22

Fünf Merkmale des Berufszugangs

möchte ich hervorheben:

l.Die Bedeutung von Eigeninitiative
beim Berufszugang: gesetzliche

Bestimmungen zur Berufsausübung (und

20 infos und akzente 412001



Forschung und Entwicklung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

als Folge eine staatlich institutionalisierte

Berufsausbildung) wurden erst

erlassen, nachdem sich entsprechend

vorgebildete Frauen um staatliche

Berechtigungsscheine zur Berufsausübung

bemüht hatten (ähnlich wie

1867 beim Medizinstudium an der

Universität Zürich).
2. Eingliederung der Frauen in Ausbildung

und Berufsausübung (allerdings

nur bis zur Heirat und nur in unteren

Klassen) unter dem Primat der

Gleichbehandlung und Gleichberechtigung.
Dafür ausschlaggebend waren meines

Erachtens Kulturkampf und demokratische

Bewegung. Staatlicherseits

herrschte auch in diesem Bereich eine

Art «laisser faire»-Politik, die es z.B.

den Gemeinden überliess, Lehrer
anstatt Lehrerinnen einzustellen und die

Höhe der für Frauen oft kleineren Be-

soldungszulage festzusetzen (ein Selbst-

regulierungsmechanismus, nicht untypisch

für schweizerische Verhältnisse).

3. Zeitgenössische Diskurse stimmten

der Tätigkeit von Lehrerinnen unter
der Voraussetzung der Erfüllung der

Anforderungen der gängigen

Geschlechterstereotypien zu (geringere

Körperkräfte, geistig weniger einsatzfähig:

also kleinere und untere Klassen;

Heirat und Familie als oberstes

Ziel, das zum Rücktritt vom Lehramt

führt).
4. Strukturen der Schulcntwicklung wie

der Trend zur Verkleinerung der

Schulklassen gegen Ende des 19.

Jahrhunderts und der aufgrund des

wirtschaftlichen Aufschwungs bis weit

nach 1900 herrschende Lehrermangel

begünstigten ihre Tätigkeit.
5. Das Privatschulwesen war bis nach

1900 für die Tätigkeit von Lehrerinnen

von grosser Bedeutung. Zwischen

den beiden Bereichen wurde fliessend

hin und her gewechselt.23 Auch
deshalb blieb bis um 1900 die Feminisierung

im staatlich-öffentlichen
Volksschullehrerberuf sehr klein, d.h. unter
10%.

Feminisierung aufgrund gescheiterter

Professionalisierung?
Lässt sich nun für den Kanton Zürich eine

kausale Beziehung herstellen
zwischen gescheiterter Professionalisierung
und wachsender Feminisierung des

Lehrerberufs? Zum einen ist festzuhalten,

dass eine eigentliche Feminisierung
im Kanton nach 1872 (noch) nicht eingetreten

ist. Es waren erste Primarlehrerin-

nen an staatlichen Schulen tätig, aber

ausschliesslich in den unteren Schulstufen

(1. und 2. Klasse). Für den Kanton

kann somit von einer späten und langsamen

Feminisierung gerade aufgrund
einer relativ starken Professionalisierung

resp. Semiprofessionalisierung der Leh-

rer/innenschaft, deren Ansehen durch

den gescheiterten Akademisierungsver-
such nicht wesentlich geschmälert wurde,

gesprochen werden. Zweitens scheinen

beide Vorgänge - Feminisierung wie

gescheiterte Professionalisierung, resp.

Semiprofessionalisierung - stärker von

tiefer liegenden Wirkungskräften wie

der demokratischen Bewegung, der

Frauenfrage und dem Kulturkampf, also

von gleichen Wurzeln, geprägt worden

zu sein, als in einem ursächlichen

Zusammenhang miteinander gestanden zu

haben. Drittens fand die Feminisierung

der Profession oder die Eingliederung

von Lehrerinnen in den Zürcher

Staatslehrer/innenstand unter der Prämisse der

Angleichung der Frauen an die männliche

Norm statt (die Lehrerin sei im Wort

Lehrer mitgemeint), was den Status der

männlich definierten Profession

möglichst unangetastet lassen sollte. Symptomatisch

dafür steht die für diese Zeit
absolut rare Koedukation im Seminar

Kiisnacht ab 1874. Der Staat drückte sich

um gesetzliche Regelungen, die nur das

weibliche Geschlecht betrafen. Dies

stärkte zum einen die Berufsgruppe und

gereichte den Frauen im Fall der

Witwen- und Waisen-Kasse zum Nachteil

(keine den Lehrern äquivalente
Leistung), im Fall der abgelehnten Zölibatsklausel

zum Vorteil. Die staatliche

Nichteinmischung wurde nicht konsequent

durchgehalten, wie das Beispiel der

Aufnahmekontingentierung von Mädchen

ins Seminar zeigt (noch in den 1950er-

Jahren durfte nur ein Viertel der

Neueintretenden Frauen sein).24 Viertens zeichnete

sich schliesslich bereits mit dem

Eintritt der ersten Lehrerinnen trotz der

qualitativ äquivalenten Ausbildung von

Männern und Frauen eine bis heute

andauernde professionsinterne Statusdistribution

(der soziologische Terminus
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«horizontale Segregation»25 verschleiert

m. E. zentrale Fragen wie Sozialprestige

und Einkommen) gemäss Geschlecht

oder eine geschlechterkonstituierende

Arbeitsteilung ab, indem Frauen die

unteren Schulklassen und die schlechteren

Arbeitsbedingungen zugewiesen wurden.

Auf diese Weise - und nicht durch

ein Scheitern des Professionalisierungs-

prozesses - reagierte der Zürcher

Volksschullehrer/innenstand auf den Eintritt
von Lehrerinnen in die Profession.
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Semesterdauer:
Oktober - Februar, März - Juli

SAL
Schule für Angewandte Linguistik
Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich

Tel. 01 361 75 55, Fax 01 362 46 66

E-Mail: info@sal.ch, www.sal.ch
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Mmichel KERAMIKBEDARF

Lerchenhalde 73 8046 Zürich • Tel. 01-372 16 16 Fax 01-372 20 30

internet : www.keramikbedarf.ch E-mail : michel@keramikbedarf.ch
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